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„Im Einfang – Erweiterung“
in Hüfingen – Sumpfohren

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch das Gesetz vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

 Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch

das Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313)

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch das Gesetz vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095)

Auf Grundlage des § 9 BauGB sowie des § 9a BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-

Württemberg werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplans nachfolgende planungsrechtliche Fest-

setzungen erlassen.  Mit  Inkrafttreten dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen planungsrechtlichen

Festsetzungen im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung vom 05.04.2022 wird folgendes festgesetzt:
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2. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

2.1 Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im zeichnerischen Teil schwarz ge-

strichelt dargestellt.

2.2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

2.2.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO sowie § 4 
BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 

allgemein zulässig ausnahmsweise
zulässig 

nicht zulässig

Wohngebäude 

die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften 

nicht störende Handwerksbetriebe

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke

Betriebe des Beherbergungsgewerbes

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Anlagen für Verwaltungen 

Gartenbaubetriebe 

Tankstellen 

2.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

2.3.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO)

Wand- und Gebäudehöhe (WH und GH)

Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist gemäß zeichnerischem Teil durch die Festsetzung der maxi-

malen Wandhöhe (WH) und Gebäudehöhe (GH) begrenzt.

Bezüglich der heranzuziehenden Bezugspunkte gilt:

• Oberer Bezugspunkt für die Wandhöhe ist der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut

(traufseitig).

• Oberer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe ist der äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel, bzw. die

oberste Dachbegrenzungskante, bzw. bei Flachdächern die Attika.
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• Unterer Bezugspunkt für die Wand- und Gebäudehöhe ist die Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EFH).

Die festgesetzten Höhen gelten nicht für erforderliche technische Dachaufbauten wie Lüftungs- oder Anten-

neneinrichtungen, Schornsteine, etc.

Bei Gebäuden mit Flachdächern gilt die festgesetzte Wandhöhe als maximal zulässige Gebäudehöhe.

Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EFH)

Die EFH wird mit plus / minus 0,5 m über bzw. unter dem vorhandenen Gelände im Mittelpunkt / Schwer-

punkt des Gebäudes festgesetzt.

Weitergehende Abweichungen von der festgesetzten Höhenlage der EFH können im Einzelfall zugelassen

werden, wenn die topographischen Verhältnisse dies nach erfolgter Fertigstellung der Erschließungsanlagen

erfordern.

2.3.2 Grundflächenzahl (GRZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. §§ 16 und 19 BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist entsprechend dem zeichnerischen Teil in der Nutzungsschablone festgesetzt.

2.3.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 und 20 BauNVO)

Die  maximal  zulässige  Zahl  der  Vollgeschosse  ist  dem zeichnerischen Teil zu  entnehmen  und  wird  als

Höchstwert festgesetzt. 

2.4 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der baulichen 
Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 10 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)

2.4.1 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Entsprechend dem zeichnerischen Teil wird die offene Bauweise (o) festgesetzt. 

2.4.2 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.

2.5 Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von 
Grundstücken erforderlich sind (Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen für 
Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten) (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12 und 14 
BauNVO)

2.5.1 Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Garagen und Carports  können auch auf  der  nicht  überbaubaren Grundstücksfläche zugelassen werden,

wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

• Garagen müssen zu Verkehrsflächen und Grundstückszufahrten bei Parallelaufstellung einen seitlichen

Mindestabstand von 1,00 m und bei Senkrechtaufstellung einen Stauraum von mindestens 5,50 m einhal-
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ten. 

• Carports  ohne  Seitenwände müssen zu  Verkehrsflächen und Grundstückszufahrten einen Mindestab-

stand von 1,00 m einhalten.

• Carports mit Seitenwänden müssen zu Verkehrsflächen und Grundstückszufahrten einen Mindestabstand

von 5,50 m einhalten.

2.5.2 Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO)

Für Nebenanlagen gilt:

 Nebenanlagen müssen von Verkehrsflächen einen Abstand von mindestens 1,00 m einhalten. 

 Anlagen für die Tierhaltung einschließlich der Kleintierhaltungszucht sind nicht zulässig.

2.5.3 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Fußgängerbereiche, Flächen für 
das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern etc.) und Anschluss anderer 
Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

2.5.4 Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen werden entsprechen den Eintragungen im zeichnerischen Teil festgesetzt. Die Ein-

teilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. 

2.5.5 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

In den im zeichnerischen Teil festgesetzten Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt (Zufahrtsverbot) dürfen keine

Ein- oder Ausfahrten realisiert werden.

2.6 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 13 BauGB)

Oberirdische Strom- und Fernmeldeleitungen sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht zulässig.

2.7 Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche und private Grünflächen sind entsprechend dem zeichnerischen Teil festgesetzt. 

2.8 Wasserflächen sowie die Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und 
für die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Entsprechend dem zeichnerischen Teil wird zur Versickerung des unbelasteten Oberflächenwassers eine Re-

tentionsfläche festgesetzt.
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2.9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft werden folgende Fest-

setzungen getroffen:

 Notwendige Gehölzrodungen müssen zum Schutz von Vögel und Fledermäusen vorsorglich außerhalb der

Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase der Fledermäuse durchgeführt werden, also nicht in der Zeit zwi-

schen dem 1. März und 31. Oktober. 

 Niederschlagswasser von nicht beschichteten oder nicht in ähnlicher Weise behandelten metallischen Dä-

chern aus Kupfer, Zink oder Blei darf ohne wasserrechtliche Erlaubnis nicht dezentral versickert oder in

ein Gewässer eingeleitet werden. Bei einer Einleitung in die Kanalisation kann der Kanalnetzbetreiber ge-

mäß der Abwassersatzung eine Regenwasserbehandlung für unbeschichtete Metalldachflächen einfor-

dern. 

 Während der Bauphase dürfen Materiallager und Baustelleineinrichtungsflächen nicht im Bereich des an-

grenzenden Vogelschutzgebiets angelegt werden. Das Vogelschutzgebiet ist vor Befahrung und Betreten

zu schützen und ist hierzu mit einem Bauzaun abzugrenzen.

 Bei der Installation von Beleuchtungseinrichtungen sind streulichtarme, geschlossene Leuchtentypenmit

geringer Lockwirkung für Insekten bzw. geringen Beeinträchtigungen für Fledermäuse zu verwenden.

Darüber ist folgendes einzuhalten:

 Die Installation ist so durchzuführen, dass das Licht konzentriert abgestrahlt wird.

 Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts nur in notwendigem Umfang und Intensität.

 Die Leuchtstärke der verwendeten Leuchtmittel darf nicht höher sein als erforderlich.

 Die Farbtemperatur darf maximal 3.000 Kelvin mit möglichst geringen Blauanteilen betragen.

 Es sind Leuchtmittel zu wählen, die keine UV- oder IR-Strahlung abgeben.

 Licht, das in den oberen Halbraum oder in die Horizontale abstrahlt, ist vollständig zu vermeiden.

 Die Lichtpunkthöhe darf 4,50 m nicht überschreiten.

 Die Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses darf max. 40° C betragen.

 In den privaten Gärten ist eine insektenfreundliche Gestaltung – Pflanzungen mit hohem Nektar- und Pol-

lengehalt, Brutmöglichkeiten in offenen Sandflächen und Trockenmauern etc. – zu berücksichtigen.

 Die Anlage von Schotter- oder Steingärten ist unzulässig

 Bis 10° geneigte Dachflächen sind als begrünte Flächen auszubilden und auf mindestens 10 cm Substrat-

schicht mit Gräsern, Wildkräutern und bodendeckenden Gehölzen zu bepflanzen und so zu erhalten. Aus-

nahmen für die Dachterrassen können zugelassen werden, wenn die Terrassen nicht mehr als 15 m² Flä-
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che haben und die restliche Dachbegrünung als einfache Intensivbegrünung mit mindestens 15 cm Sub-

stratschicht gestaltet ist. Dachbegrünung in Kombination mit Sonnenkollektoren / Photovoltaikelementen

sind zulässig.

 Einfriedungen dürfen nur so errichtet werden, dass die Durchlässigkeit für Kleinsäuger sichergestellt ist

(z. B. durch einen Mindestabstand von Zäunen zur Geländeoberfläche von 15 cm oder einen entsprechen-

den Abstand zwischen den senkrecht verlaufenden Pfosten einer Zaunanlage).

 Stellplätze sowie die Zufahrten zu Stellplätzen, Garagen und Carports sind mit wasserdurchlässigen Ma-

terialien (beispielsweise Fugenpflaster, Rasengitter) herzustellen.

 Für Glaselemente ab 4 m² Glasfläche sind Maßnahmen zu treffen, die einem erhöhten Vogelschlagrisiko

verbeugen. Das Anbringen von Greifvogelsilhouetten ist keine geeignete Maßnahme. (s. hierzu auch Kapi-

tel „Hinweise“, „Vogelschlag an Glasfassaden /  Vogelfreundliches Bauen“)

2.9.1 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen über externe Ausgleichsmaßnahmen

Gemäß Umweltbericht verbleibt in Bezug auf die Schutzgüter Biotop / biologische Vielfalt und Boden / Fläche

ein rechnerisches Defizit in Höhe von 94.739 Ökopunkten. 

Das verbleibende Defizit muss außerhalb des Plangebiets ausgeglichen werden. 

- Die Details werden im weiteren Verfahren festgelegt. -

2.10 Flächen mit Bindungen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die straßenbegleitend zu pflanzenden Laubbäume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und ggf. zu erset-

zen. Der Standort kann an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. 

Je angefangene 200 m² Grundstücksfläche ist 1 Laub- oder Obstbaum zu pflanzen. Die straßenbegleitenden

Bäume können entsprechend angerechnet werden. 

Die Baumpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Bebauung vorzunehmen, dauerhaft

zu unterhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Auf die Pflanzliste wird verwiesen.

Auf der im Südosten festgesetzten Fläche (Pflanzgebot) ist  eine zweireihige Hecke aus standortgerechten

heimischen Gehölzen mit einer Höhe von mindestens 2,50 m zu pflanzen. Diese ist dauerhaft zu erhalten, zu

pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
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3. Hinweise

3.1 Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem

Grundstück wieder zu verwenden. Dies gilt  auch für Baustellenzufahrten,  Baulagerflächen und sonstige

temporäre Einrichtungen. Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflich-

tung zum schonenden Umgang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.1 BauGB wird hingewiesen. Die

Bodenversiegelung ist auf das unabdingbare Maß zu beschränken.

Auf § 3 des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz zur Vermeidung und Verwertung von Bau- und Abbruchabfäl-

len wird verwiesen.

Im Rahmen der Erschließungsplanung und der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren wird die Zustimmung

zur Baufreigabe von der Aufstellung und Vorlage eines Wiederverwendungs- und Entsorgungskonzeptes für

den anfallenden Erdaushub abhängig gemacht.

3.2 Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte, vermutete, sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Men-

schen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-

sen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Far-

ben,  Lacke,  Verdünnungsmittel,  Holzschutzmittel,  Mörtelverfestiger,  Wasserschutzanstriche  und  andere

Bauchemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf

keinen Fall in den Boden gelangen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Bei Bauvorhaben, bei denen jeweils oder in Kombination mehr als 500 m³ Erdaushub anfallen, bei verfah-

renspflichtigen Abbruchmaßnahmen, sowie bei einer verfahrenspflichtigen Baumaßnahme, die einen Teilab-

bruch umfasst, ist der Baurechtsbehörde im Rahmen des Verfahrens ein Abfallverwertungskonzept nach § 3

Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) vorzulegen und durch die untere Abfallrechtsbehörde

zu prüfen.

3.3 Geologie, Geotechnik und Baugrund

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugru-

bensicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung empfohlen.
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3.4 Grundwasserschutz

Das Eindringen von gefährlichen Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern. Zum Schutz des Grundwassers

vor wassergefährdenden Stoffen – auch im Zuge von Bauarbeiten – sind die erforderlichen Schutzvorkehrun-

gen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die

Regelungen der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) zum Um-

gang mit bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

Die gesetzlichen Grundlagen des Grundwasserschutzes (v.a. § 49 WHG i.V.m. § 43 WG) sind zu beachten.

Drän- oder Quellwasser darf nicht an die vorhandene Schmutz-/ Mischwasserkanalisation angeschlossen

werden. Auf Hausdrainagen ist grundsätzlich zu verzichten. Bauteile unterhalb des höchsten Grundwasser-

standes sind wasserdicht und auftriebssicher auszuführen (z. B. „weiße Wanne“, auskragende Kellerboden-

platte etc.). Zur Herstellung der Abdichtung von Baukörpern / Bauteilen o. ä. dürfen keine Stoffe verwendet

werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen ist.

Ein eventuell im Zuge von Bauwerksgründungen erforderlicher Eingriff in das Grundwasser (Grundwasser-

haltung, Einbringen von Stoffen in das Grundwasser) bedarf einer gesondert zu beantragenden wasserrecht-

lichen Erlaubnis. Hierzu ist ein detaillierter Wasserrechtsantrag mindestens drei Monate vor Beginn der

Maßnahme beim Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz einzureichen. Es wird grundsätzlich empfohlen,

den Inhalt des Wasserrechtsantrags im Vorfeld abzustimmen.

3.5 Beseitigung von Niederschlagswasser

Das Baugebiet wird im Trennsystem entwässert. Das häusliche Schmutzwasser ist dem Schmutzwasser-Ka-

nal (SW-Kanal) zuzuführen. Das unverschmutzte Oberflächenwasser (Dachflächen, Hofflächen) ist dem Re-

genwasser-Kanal (RW-Kanal) zuzuführen. Aufgrund der Topografie des Baugebiets bzw. der möglichen Hö-

henlage der Kanäle wird darauf hingewiesen, dass das Schmutz- und/ oder anfallende Niederschlagswasser

der Untergeschosse unter Umständen nicht für alle Baugrundstücke im Freispiegel entwässert werden kann

und ggf. zu pumpen ist.

Drainagen dürfen nicht an den SW-Kanal, sonder nur an den RW-Kanal angeschlossen werden. Auch hier

wird darauf hingewiesen, dass das Drainagenwasser unter Umständen aufgrund der Höhenlage nicht an den

RW-Kanal angeschlossen werden kann, sondern ggf. andere Lösungen wie bspw. eine weiße Wanne auszu-

führen sind.

Das auf privaten Grundstücken anfallende Oberflächenwasser von Hofflächen, Zufahrten, Terrassen, Wege-

flächen etc.  muss auf dem eigenen Grundstück gemäß den geltenden Vorschriften abgeleitet werden. Ein

Ableitung  auf  benachbarte  Privatgrundstücke,  öffentliche  Grünflächen,  landwirtschaftliche  Flächen  oder

Verkehrsflächen ist nicht zulässig.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist  im Zuge des Entwässerungsgenehmi-
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gungsverfahrens zu erbringen.

3.6 Denkmalschutz

Bei der Durchführung der Bebauung besteht die Möglichkeit, dass bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt

werden. Gemäß Denkmalschutzgesetz sind etwaige Funde (Scherben, Knochen, Hölzer, Pfähle, Mauerreste,

Metallgegenstände,  Gräber,  auffällige Bodenverfärbungen, Humushorizonte)  umgehend dem Regierungs-

präsidium zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen,

eine angemessene Frist zur Dokumentation und Bergung ist einzuräumen.

Mit den Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn vorhandene Bodendenkmale sachgerecht freigelegt,

dokumentiert und geborgen wurden. Auf die Bestimmung des Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen.

3.7 Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und, soweit erforder-

lich, unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermes-

sungszeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

3.8 Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper, Kennzeichen und Hinweisschilder

Die Eigentümer der Baugrundstücke haben gem. § 126 BauGB das Anbringen von

• Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der

Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie

• Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen

auf ihren Grundstück zu dulden. Die Eigentümer der Baugrundstücke werden vorher benachrichtigt.

3.9 Rückenstützen und Böschungen der Straßenverkehrsfläche auf privaten Grundstücksflächen

Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kann es erforderlich sein, dass zur Herstellung und zur Unterhaltung

der Verkehrsflächen in die Randbereiche der angrenzenden Privatgrundstücke eingegriffen werden muss.

Die Gemeinde wird notwendige Einbauten frühzeitig mit den betroffenen Grundstückseigentümern erörtern

und notwendige Einbauten über z. B. Grunddienstbarkeiten sichern.

3.10 Vogelschlag an Glasfassaden / Vogelfreundliches Bauen

Verglaste Gebäudeansichten mit für Vögel gefährlichen Spiegelungs- und Transparenzsituationen sind mög-

lichst zu vermeiden oder mit entsprechenden Maßnahmen (z.B. geriffeltes und mattiertes Glas, Milchglas,

Verwendung fester, vorgelagerter Konstruktionen) zu minimieren. Es werden Glasscheiben mit möglichst

geringem Außenreflexionsgrad (12-13%) empfohlen.

Um das Vogelschlagrisiko an Glasfassaden und Fenstern zu minimieren bzw. zu vermeiden, hat der BUND
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die Informationsbroschüre „Vogelschlag an Glas – Das Problem und was Sie dagegen tun können“ veröffent-

licht. Im Sinne des Vogelschutzes sollten die darin enthaltenen Hinweise bei der Planung und Ausführung

von Gebäude beachtet werden.  Die Broschüre ist zu erhalten unter „https://www.bund-nrw.de/fileadmin/

nrw/dokumente/Naturschutz/Vogelschlag/Vogelschlag_an_Glas_ Broschuere_BUND_NRW.pdf“.

Weitere Hinweise und Anregungen sind  auch  in  der  Publikation „Vogelfreundliches  Bauen mit  Glas  und

Licht“ der Vogelwarte Sempach enthalten.

3.11 Einzuhaltenden Abstände zu den Grundstücksgrenzen für Einfriedungen, Spaliervorrichtungen 
und Pflanzungen gem. Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg

Das Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg regelt in Abschnitt 4 die einzuhaltenden Abstände zu den

Grundstücksgrenzen für „Einfriedigungen, Spaliervorrichtungen und Pflanzungen“. Diese Abstände sind er-

gänzend zu den im Bebauungsplan und in den örtlichen Bauvorschriften getroffenen Festsetzungen zu be-

rücksichtigen und einzuhalten. Das Nachbarrechtsgesetz kann im Landesrecht BW Bürgerservice (www.lan-

desrecht-bw.de) kostenfrei eingesehen werden.

3.12 Landwirtschaftliche Nutzungen im Umfeld des Plangebiets

Im direkten Umfeld des Plangebiets befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen, welche entsprechend

bewirtschaftet werden. 

3.13 Stellplätze und Garagen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen in einem allgemeinen Wohngebiet

In einem allgemeinen Wohngebiet sind gem. § 12 Absatz 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) Stellplätze

und Garagen für Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht über 3,5 Tonnen sowie für Anhänger dieser Kraft-

fahrzeuge unzulässig.

3.14 Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen

Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (BW)

Das Klimaschutzgesetz BW sieht verschiedene Pflichten zur Installation von Photovoltaikanlagen zur Strom-

erzeugung vor:

• beim Neubau von Nichtwohngebäuden (seit 1. Januar 2022)

• beim Neubau von Wohngebäuden (ab 1. Mai 2022)

• bei einer grundlegenden Dachsanierung eines Gebäudes (ab 1. Januar 2023)

• beim Neubau von Parkplätzen mit mehr als 35 Stellplätzen (ab 1. Januar 2022)

Das Umweltministerium BW hat im Oktober 2021 eine Rechtsverordnung erlassen, die die Bestimmungen

der Photovoltaik-Pflichten beim Neubau von Nichtwohngebäuden und Parkplätzen konkretisiert. Die Rechts-

verordnung wird um weitere Regelungen zu den Photovoltaik-Pflichten beim Neubau von Wohngebäuden und
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bei grundlegenden Dachsanierungen ergänzt.

Dachbegrünung und Photovoltaik

Die Installation einer Photovoltaikanlage ist kein Ausschlusskriterium für eine Dachbegrünung, eine Photo-

voltaikanlage lässt sich mit einer Dachbegrünung kombinieren. Nach Angaben des Bund für Umwelt und Na-

turschutz Deutschland (BUND) kann durch die Kombination einer Photovoltaikanlage auf einem begrünten

Dach die Leistungsfähigkeit einer Anlage im Sommer sogar um bis zu 20 % erhöht werden.

3.15 Pflanzliste

Die Pflanzenliste gibt Empfehlungen zur Verwendung von standorttypischen und gebietsheimischen Gehöl-

zen. Die Verwendung von immergrünen Gehölzen und Koniferen ist nicht zulässig. Die Artenauswahl erfolgte

in Anlehnung an die Publikation „Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg“ (LfU 2002). 

Die festgesetzten Pflanzgebotsflächen und Standorte sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Abgängi-

ge Pflanzen sind zu ersetzen.

Pflanzung Laubbäume private Grünflächen 

(Qualität: Hochstamm, mind. 3-mal verpflanzt, mit Ballen, StU 16-18 cm)
Acer campestre Feld-Ahorn Sorbus aria Echte Mehlbeere
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Populus tremula Zitterpappel
Acer platanoides Spitz-Ahorn Prunus avium Vogel-Kirsche
Betula pendula Hänge-Birke Quercus robur Stiel-Eiche

sowie züchterisch bearbeitete Sorten der o.g. Arten

Pflanzung Feldhecke zur Ortsrandeingrünung 

(Qualität: Sträucher, 2 x verpflanzt, ohne Ballen, Höhe 60 -100)
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn
Corylus avellana Gewöhnliche Hasel Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Euonymus europaeus Gewöhnl. Pfaffenhütchen Sorbus aria Echte Mehlbeere
Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster Sorbus aucuparia Vogelbeere
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Prunus spinosa Schlehe Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball
Rosa canina Echte Hundsrose
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Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Hüfingen, den ..……………….

……………………………………………………………..

Michael Kollmeier (Bürgermeister)

Gottlieb-Daimler-Straße 2
88696 Owingen
07551/83498-0

info@gf-kom.de

Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 05.04.2022 für die Sitzung am 28.04.2022

Bearbeiter:

Andreas Gorgol
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